
 
Öffentliche Bekanntmachung 
zum Teil-Flächennutzungsplan „Windpark Mechau Nord/Jackon“ im OT Mechau der 
Stadt Arendsee (Altmark) 
Der Stadtrat der Stadt Arendsee (Altmark) hat in seiner Sitzung am 28.04.2026 in öffentlicher 
Sitzung die Aufstellung eines Teil-Flächennutzungsplans für das Gebiet „Windpark Mechau 
Nord/Jackon“ in Mechau“ beschlossen.  
Anlass der Planung ist der Antrag der BRP Wind GmbH auf Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von drei Windenergieanlagen im OT 
Mechau. Das Plangebiet umfasst Flächen der Gemarkung Mechau. 
Nach den seit dem 15.08.2025 geltenden Regelungen des § 249c BauGB sind Flächen, die 
im Flächennutzungsplan für Windenergieanlagen dargestellt werden, zugleich als 
sogenannte Beschleunigungsgebiete auszuweisen. Zur rechtssicheren Umsetzung der 
Planung ist daher die Darstellung der vorgesehenen Windenergieflächen im 
Flächennutzungsplan erforderlich. Die Aufstellung des Teil-Flächennutzungsplans erfolgt im 
Parallelverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 02/25 „Windpark Mechau 
Nord/Jackon“. 
 
Der Planbereich wird begrenzt: 
im Norden: durch den Landgraben sowie Landesgrenze nach Niedersachsen 
im Osten: durch landwirtschaftliche Flächen 
Im Süden: durch landwirtschaftliche Flächen 

Ziel und Zweck der Planung 
Ziel der Aufstellung des Teil-Flächennutzungsplans „Windenergie Mechau“ ist die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von drei 

Windenergieanlagen im Ortsteil Mechau. 

Mit der Darstellung geeigneter Flächen für die Windenergienutzung im Flächennutzungsplan 

soll ein Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien sowie zur Umsetzung der energie- und 

klimapolitischen Zielstellungen auf Bundes- und Landesebene geleistet werden. Gleichzeitig 

dient die Planung der räumlichen Steuerung der Windenergienutzung, um eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung sicherzustellen und Nutzungskonflikte zu minimieren. 

Die Planung verfolgt das Ziel, den Ausbau der Windenergie an einem fachlich geeigneten 

Standort zu konzentrieren.  

 



Die amtliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses kann zusätzlich im Internet 
unter https://arendsee.info/stadt-arendsee/gemeinde/bekanntmachungen/ und im zentralen 
Internetportal des Landes Sachsen-Anhalt https://www.geodatenportal.sachsen-
anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de >linksseitig 
Kartenauswahl>Reiter Planen und Bauen>kommunale Bauleitplanung>Arendsee (Altmark) 
auswählen>rechtsseitig Bekanntmachungen anzeigen< eingesehen werden. 
Datenschutzinformation: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. Art. 6 Abs. 3 Buchstabe b 
DSGVO und § 3 Baugesetzbuch. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der 
Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung. 
 
 
Arendsee (Altmark), 30.04.2026  -Siegel-  Stadt Arendsee (Altmark)
         Der Bürgermeister 
         gez Klebe 
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